Muster-Betriebsvereinbarung: Sozialplan

Zwischen der Betriebsleitung
– vertreten durch … –
und
dem Betriebsrat
– vertreten durch die/den Vorsitzende/n –
wird folgende Betriebsvereinbarung über einen Sozialplan wegen Betriebsänderung
geschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
Dieser Sozialplan gilt für alle unbefristet beschäftigten Arbeitnehmenden sowie Auszubildende des Unternehmens, deren Arbeitsplatz von den Betriebsänderungen, die im Inter-
essenausgleich vom … genannt werden, betroffen ist.

§ 2 Allgemeine Bestimmungen
Für Kündigungen, Aufhebungsvereinbarungen und Abwicklungsverträge gilt die einzel-
vertragliche, tarifvertragliche oder gesetzliche Kündigungsfrist.

Alle Beschäftigten, die aufgrund einer Aufhebungsvereinbarung ausscheiden, erhalten
zur Suche nach einem neuen Arbeitsplatz eine angemessene bezahlte Freistellung von
der Arbeit. Über die Freistellung entscheidet die Betriebsleitung beziehungsweise die
von ihr dazu benannten Personen. Bei Streitigkeiten über den Umfang der angemessenen
bezahlten Freistellung entscheidet ein paritätisch aus Vertretern des Betriebsrats und der
Betriebsleitung zusammengesetztes Gremium durch Mehrheitsentscheid. Die betroffenen Arbeitnehmer sind vor der Entscheidung zu hören. Das Verfahren ist so zu gestalten,
dass das paritätisch besetzte Gremium kurzfristig Entscheidungen treffen kann, damit die
betroffenen Beschäftigten gegebenenfalls den Termin für ein Vorstellungsgespräch bei
einem anderen potenziellen Arbeitgeber bestätigen können.

Findet ein Beschäftigter eine neue Arbeitsstelle, wird die Betriebsleitung – falls erforderlich
– auf die Einhaltung der Kündigungsfrist verzichten.

Stichtag für die Berechnung und Ermittlung der Leistungen nach diesem Sozialplan ist der
letzte Tag des Beschäftigungsverhältnisses des Beschäftigten.

Soweit auf Leistungen aus diesem Sozialplan Steuer- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung zu entrichten sind, müssen diese unter Beachtung der einschlägigen Gesetze
und Verordnungen von den Beschäftigten getragen werden.

Die Betriebsleitung kann Beschäftigte während des noch andauernden Beschäftigungsverhältnisses unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freistellen, um ihnen die Teilnahme an einer Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahme der Agentur für Arbeit oder sonstiger Stellen zu ermöglichen.






§ 3 Abfindungen
Alle Beschäftigten, die infolge der im Interessenausgleich genannten Änderungen aus
dem Betrieb ausscheiden, erhalten eine Abfindung in entsprechender Anwendung von
V

§§ 9, 10 Kündigungsschutzgesetz für den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Tarifvertragliche
Regelungen bleiben unberührt.

Für die Bemessung der Abfindung werden die Dauer der Betriebszugehörigkeit und das
Lebensalter des jeweiligen Beschäftigten zugrunde gelegt. Stichtag für die Berechnung
der Betriebszugehörigkeit und des Lebensalters ist der ... (Datum).

Die Betriebsleitung zahlt eine Abfindung, die sich wie folgt berechnet:
Brutto-Monatsgehalt des/der Beschäftigten x Jahre der Betriebszugehörigkeit (maximal
15) x Multiplikator.

Das Monatsgehalt berechnet sich nach der Formel:
zuletzt bezogenes Brutto-Monatsgehalt des Arbeitnehmers x 13, geteilt durch 12.

Der Multiplikator wird wie folgt ermittelt:
Altersgruppe Multiplikator
	Altersgruppe
	Multiplikator

	Bis 35 Jahre
	0,80

	Bis 40 Jahre
	1,00

	Bis 49 Jahre
	1,25

	Ab 50 Jahre
	1,50



Die Abfindung erhöht sich für jedes unterhaltsberechtigte Kind um ... Prozent, ausgehend
von dem nach obiger Formel ermittelten Abfindungsbetrag. Die Unterhaltsberechtigung
ist von den Beschäftigten nachzuweisen, zum Beispiel durch Eintrag auf ihrer Lohnsteuerkarte.

Für anerkannt schwerbehinderte Menschen und Gleichgestellte erhöht sich die Abfindung
um 15 Prozent.

§ 4 Härtefonds
Darüber hinaus besteht für Härtefalle ein vom Arbeitgeber finanzierter Härtefonds in Höhe
von … Euro. Leistungen hieraus werden nur auf schriftlichem Antrag gewährt. Darin ist
glaubhaft zu machen, dass den Antragsteller im Vergleich zu anderen betroffenen Kolle-
gen durch das Ausscheiden aus dem Betrieb eine besondere Härte trifft.

Die Verteilung der im Härtefonds vorhandenen Mittel erfolgt durch eine paritätisch
besetzte Kommission des Arbeitgebers und des Betriebsrats. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen aus diesem Fonds besteht nicht.

Der Härtefonds wird aufgelöst, wenn die bereitgestellten Mittel verbraucht sind.
Unabhängig von der Ausschöpfung der Mittel wird der Härtefonds zum ... (Datum) aufgelöst. Zum vorstehend genannten Auflösungsdatum bereits gestellte Anträge auf Leistungen aus dem Härtefonds werden noch bearbeitet.
§ 5 Fälligkeit der Abfindungen
Die Abfindungen werden zum Zeitpunkt des rechtlichen Ausscheidens der Beschäftigten
in voller Höhe fällig. Wird einem Beschäftigten wegen Unwirksamkeit der Kündigung oder
aus Gründen im Zusammenhang mit der Betriebsänderung ein Abfindungsbetrag durch
gerichtliche Entscheidung zugesprochen, wird dieser voll auf die Abfindung aus dem
Sozialplan angerechnet.

§ 6 Sonstige Leistungen
Alle Beschäftigten, die am Tag der Unterzeichnung dieses Sozialplans vermögenswirksam
gespart und bereits einen Anspruch auf Arbeitgeberleistungen erworben haben, erhalten
bei ihrem Ausscheiden die bisherigen monatlichen Leistungen für ... weitere Monate.

Sind die gesetzlichen Leistungen erfüllt, erhalten sie zum Zeitpunkt des Ausscheidens eine
Unverfallbarkeitserklärung zur betrieblichen Altersversorgung.

§ 7 Inkrafttreten und Dauer
Dieser Sozialplan tritt am ... in Kraft. Er endet am ...


_____________
Ort, Datum

_____________
Unterschriften

